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Liefer- und Zahlungsbedingungen/AGB 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1. Unsere Angebote, Lieferungen und sonstigen Leistungen erfolgen ausschließlich auf der 

Grundlage dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen. Entgegenstehende oder in unseren 

Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht enthaltene anderslautende Bedingungen des Käu-

fers erkennen wir nicht an. 

1.2. Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei Ab-

schluß des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tä-

tigkeit handeln (Unternehmer) sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

1.3. Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 

Käufer, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

2. Vertragsschluss, Selbstbelieferungsvorbehalt 

2.1. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn wir den Auftrag des Käufers schriftlich bestätigen 

oder ihn ausführen. Nebenabreden, mündliche Erklärungen von Angestellten oder Vertre-

tern sowie Änderungen bestätigter Aufträge (einschließlich Änderungen an Liefergegen-

ständen) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. 

2.2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der fristgerechten und ordnungsge-

mäßen Selbstbelieferung. 

3. Änderungsvorbehalt 

3.1. Konstruktions- und Materialänderungen gegenüber der Produktbeschreibung im Katalog 

behalten wir uns vor, soweit der gewöhnliche oder der nach dem Vertrag vorausgesetzte 

Gebrauch der Ware nicht wesentlich oder nicht nachteilig beeinträchtigt wird und die Ände-

rung dem Käufer zuzumuten ist. 

4. Preise und Zahlung 

4.1. Sämtliche Preise sind in Euro angegeben und gelten mangels besonderer Vereinbarung ab 

Werk bzw. Lager zuzüglich Verpackung, Versand und Versicherung sowie Umsatzsteuer in  

der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 

4.2. Maßgeblich ist der sich aus unserer schriftlichen Auftragsbestätigung ergebende Preis bzw. 

– soweit keine schriftliche Bestätigung erfolgt – der sich aus der am Tag der Bestellung gül-

tigen Kundenpreisliste (Katalog) ergebende Preis. Die von uns erstellten Kundenpreislisten 

können jederzeit von uns geändert werden. Es ist Sache des Käufers, sich über die am Tag 

des Vertragsschlusses gültigen Preise bei uns zu informieren. 

4.3. Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als sechs Wochen können beide 

Vertragsparteien eine Änderung des gemäß Ziff. 4.2 maßgeblichen Preises in dem Umfang 

verlangen, wie nach Vertragsschluß von den Vertragsparteien jeweils nicht abwendbare 

Veränderungen preisbildender Faktoren eintreten, wie z. B. Kostensenkungen oder -

erhöhungen aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen. Die Preisände-

rung hat sich zu beschränken auf den Umfang, der zum Ausgleich der eingetretenen  
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Kostensenkung oder -erhöhung erforderlich ist. Ein entsprechendes Preisanpassungsrecht 

steht einer Vertragspartei auch dann zu, wenn sich aufgrund von Verzögerungen, die von 

dieser Vertragspartei nicht zu vertreten sind, eine tatsächliche Lieferzeit von mehr als 

sechs Wochen ergibt. 

4.4. Bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skon-

to auf den Rechnungsbetrag. Im Übrigen sind Zahlungen innerhalb 30 Tagen nach Rech-

nungsdatum ohne Abzug zu leisten. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über 

den Betrag verfügen können (Zahlungseingang). Sofern der Käufer mit der Bezahlung einer 

früheren Lieferung in Verzug gerät, ist der Rechnungsbetrag abweichend von den Sätzen 1 

und 2 sofort (Rechnungsdatum) ohne Abzug fällig. 

4.5. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach vor-

behaltloser Gutschrift als Zahlung. Sämtliche insoweit entstehenden Kosten, ins besondere 

Bank-, Diskont-, Wechsel- und sonstige Spesen zuzüglich Umsatzsteuer gehen zu Lasten 

des Käufers und sind sofort fällig. 

4.6. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Verzugszeitpunkt 

an Verzugszinsen in Höhe von 9% p. a. über dem Basiszinssatz zu verlangen. Den Käufern 

bleibt der Nachweis eines höheren bzw. wesentlich niedrigeren tatsächlichen Schadens 

unbenommen. Unser Recht, bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft bereits ab Fälligkeit 

5% p. a. Fälligkeitszinsen verlangen zu können, bleibt unberührt. Außerdem können wir 

Schadenersatz wegen der Verzögerung der fristgemäßen Zahlung verlangen. Unter den in 

Ziff. 5.3 genannten zusätzlichen Voraussetzungen sind wir ferner berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten und Schadenersatz statt Leistung zu verlangen. 

4.7. Eine Aufrechnung oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist nur wegen von 

uns anerkannter, nicht bestrittener, entscheidungsreifer oder rechtskräftig festgestellter 

Rechtsansprüche des Käufers statthaft.  

5. Lieferzeit, Annahmeverzug 

5.1. Lieferfristen bzw. Liefertermine werden zwischen den Vertragsparteien nur dann verbindlich 

vereinbart, wenn sie bei Vertragsschluß schriftlich niedergelegt sind. Ist eine Lieferfrist ver-

bindlich vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Die Lie-

ferzeit ist eingehalten, wenn innerhalb der vereinbarten Zeit die gemäß Ziff. 6.4 den Ge-

fahrübergang bewirkenden Umstände eingetreten sind. 

5.2. Die Lieferzeit verlängert sich – auch innerhalb eines Verzugs – angemessen bei Eintritt hö-

herer Gewalt und allen unvorhersehbaren, nach Vertragsabschluß eintretenden Hindernis-

sen, die wir nicht zu vertreten haben, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Er-

bringung der geschuldeten Leistung von Einfluß sind. Das gilt auch dann, wenn diese Um-

stände bei Vorlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem 

Käufer baldmöglichst mit. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert oder fest-

steht, dass sie länger als drei Monate dauern wird, können sowohl der Käufer als auch wir 

vom Vertrag zurücktreten. 

5.3. Gerät der Käufer mit der Annahme der Liefergegenstände oder der Zahlung des Kaufprei-

ses in Verzug, so können wir – falls gesetzlich erforderlich – nach fruchtlosem Ablauf einer 

von uns gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz 

statt Leistung verlangen. Bei Geltendmachung des Schadenersatzanspruches statt Leis-
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tung können wir ohne Nachweis eine Entschädigung in Höhe von 20% des Kaufpreises 

verlangen, sofern es sich beim Liefergegenstand um ein Serien- oder Standardprodukt 

handelt oder in Höhe von 100% des Kaufpreises verlangen, sofern es sich beim Lieferge-

genstand um eine Einzelanfertigung nach spezifischen Wünschen des Käufers handelt und 

unsererseits die zur Herstellung der Lieferbereitschaft erforderlichen Aufwendungen ent-

standen sind. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines höheren bzw. wesentlich niedrigeren 

tatsächlichen Schadens unbenommen. Unberührt bleiben auch die sich aus dem Gesetz 

ergebenden Regeln für die Ermittlung des Schadenersatzes, sofern der Vertrag unserer-

seits bereits vollständig erfüllt ist. Außerdem sind wir berechtigt, Bereitstellungskosten in 

Höhe von 0,5% des Lieferwertes zu berechnen, soweit der entstandene Mehraufwand nicht 

nachweislich geringer ist. Die Geltendmachung nachgewiesener höherer Kosten bleibt uns 

vorbehalten. 

5.4. Falls wir mit der Lieferung in Verzug geraten, haften wir nur in den in Ziff. 9 genannten 

Grenzen. 

6. Lieferung, Versand und Gefahrübergang 

6.1. Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. 

6.2. Soweit keine besonderen Vereinbarungen über die Versandart getroffen wurden, dürfen wir 

die zweckmäßige Versandart nach eigenem Ermessen bestimmen (ohne Gewähr für 

sicherste, schnellste und billigste Beförderung). 

6.3. Teillieferungen und -leistungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 

6.4. Bei Lieferungen geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt, in dem eine Lieferung unser Werk oder 

Lager verläßt, auf den Käufer über. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert 

sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Ge-

fahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

6.5. Auf Wunsch des Käufers werden alle Sendungen ab Gefahrübergang für dessen Rechnung 

versichert. Im Schadensfalle treten wir die Ansprüche aus der Versicherung Zug um Zug 

gegen die Erbringung der vertraglichen Leistung des Käufers (einschließlich Erstattung der 

Versicherungsprämie) an den Käufer ab. 

7. Eigentumsvorbehalt und sonstige Sicherungen 

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zur vollständigen Er-

füllung sämtlicher – auch der zukünftigen – Forderungen (einschließlich der Nebenforde-

rungen, wie z. B. Wechselkosten, Zinsen) aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 

vor. Bei Entgegennahme eines Schecks oder Wechsels tritt Erfüllung erst ein, wenn der 

Scheck oder Wechsel eingelöst ist und wir über den Betrag ohne Regreßrisiken verfügen 

können. 

7.2. Der Käufer darf die Liefergegenstände im ordnungsgemäßen und üblichen Geschäftsgang 

verarbeiten sowie im Rahmen der Erbringung sonstiger vertraglicher Leistungen gegenüber 

Dritten verwenden, jedoch weder verpfänden noch zur  Sicherung übereignen. 

7.3. Bei Zahlungsverzug oder wenn der Käufer sonstige wesentliche Vertragspflichten verletzt, 

sind wir zur einstweiligen Zurücknahme der Vorbehaltsware berechtigt. Die Ausübung des 

Zurücknahme rechts stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar.  
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7.4. Der Käufer tritt die aus der Vornahme einer gemäß Ziff. 7.2 zulässigen Handlung oder aus 

einem sonstigen Rechtsgrund (z. B. im Versicherungsfall, bei einer unerlaubten Handlung) 

entstehende Forderung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware bereits jetzt an 

uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns 

abgetretene Forderung für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Ein-

ziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsver-

pflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen von uns hat der Käufer in 

einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen For-

derungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem 

Schuldner die Abtretung anzuzeigen. 

7.5. Übersteigt der realisierbare Wert der uns nach den vorgenannten Bestimmungen einge-

räumten Sicherheiten unsere Forderungen gegen den Käufer nicht nur vorübergehend um 

mehr als 10%, werden wir insoweit Sicherheiten nach eigener Wahl auf Verlangen des 

Käufers freigeben. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110 % erhöht sich, so-

weit wir bei der Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer belastet werden, die 

durch eine umsatzsteuerliche Lieferung des Käufers an uns entsteht, um diesen Umsatz-

steuerbetrag. 

8. Gewährleistung 

8.1. Bei einem Kauf, der für beide Parteien ein Handelsgeschäft ist, hat der Käufer Mängel jeg-

licher Art – ausgenommen verborgene Mängel – innerhalb von acht Werktagen (der Sams-

tag zählt nicht als Werktag) nach der Ablieferung schriftlich zu rügen; ansonsten gilt die 

Ware als genehmigt. Verborgene Mängel sind innerhalb von acht Werktagen (der Samstag 

zählt nicht als Werktag) nach Entdeckung schriftlich zu rügen; ansonsten gilt die Ware auch 

in Ansehung dieser Mängel als genehmigt. 

8.2. Soweit bei Auslieferung der Ware durch das Transportunternehmen an den Käufer ein Ver-

lust oder eine Beschädigung des Liefergegenstandes für den Käufer äußerlich erkennbar 

ist, ist es Sache des Käufers, den Verlust oder die Beschädigung von dem Transportunter-

nehmen bescheinigen zu lassen (Schadensanzeige) und uns hiervon unverzüglich unter 

Vorlage der Bescheinigung zu unterrichten. Das gleiche gilt, wenn der Käufer den ur-

sprünglich nicht äußerlich erkennbaren Verlust oder Schaden zu einem späteren Zeitpunkt 

entdeckt. 

8.3. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht bei Verletzungen 

von Leben, Körper oder Gesundheit sowie in den Fällen des Vorsatzes oder der groben 

Fahrlässigkeit. 

8.4. Soweit die von uns gelieferte Ware einen nicht unerheblichen Mangel aufweist, kann der 

Käufer als Nacherfüllung nach unserer Wahl entweder die Beseitigung des Mangels 

(Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. 

Sind wir zur Nachbesserung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbeson-

dere verzögert sich die Nachbesserung/ Ersatzlieferung über angemessene Fristen hinaus 

aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nachbesse-

rung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer, sofern weitere Versuche der Nacherfüllung für 

ihn unzumutbar sind, nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder 

den Kaufpreis zu mindern. 
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8.5. Für Schäden wegen Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes haften wir nur in den in Ziff. 

9 genannten Grenzen.  

8.6. Soweit es sich bei dem mangelhaften Liefergegenstand um ein Fremderzeugnis handelt, 

sind wir berechtigt, unsere Mängelansprüche gegen unsere Vorlieferanten dem Käufer ab-

zutreten und ihn auf deren (gerichtliche) Inanspruchnahme zu verweisen. Aus den Ziff. 8.3 

– 8.5 können wir erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Ansprüche gegen 

unsere Vorlieferanten trotz rechtzeitiger (gerichtlicher) Inanspruchnahme nicht durchsetz-

bar sind bzw. die Inanspruchnahme im Einzelfall unzumutbar ist.  

9. Haftungsbeschränkung 

9.1. Wir haften entsprechend den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie in den Fäl-

len zu vertretenden Unvermögens und zu vertretender Unmöglichkeit. Im Übrigen haften 

wir für Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Fällen des Vorsatzes, der 

groben Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache so-

wie bei einer von uns zu vertretenden Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Ver-

letzen wir mit einfacher Fahrlässigkeit eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche 

Pflicht, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden be-

grenzt. In allen anderen Fällen der Haftung sind Schadenersatzansprüche wegen der Ver-

letzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis sowie wegen unerlaubter Handlung ausge-

schlossen, so dass wir insoweit nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögens-

schäden des Käufers haften. 

9.2. Soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen von Ziff. 9.1 ausgeschlossen oder be-

schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 

Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

9.3. Die Verjährungsfrist der Ansprüche des Käufers gegenüber uns richtet sich nach Ziff. 8.3, 

soweit es nicht um Ansprüche aus unerlaubter Handlung oder nach dem Produkthaftungs-

gesetz geht. 

10. Schlussbestimmungen 

10.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Erfüllungsort Langenfeld. 

10.2. Soweit der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für 

sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragspartner aus Geschäften jeder Art – auch für 

Wechsel- und Scheckstreitigkeiten – Düsseldorf. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer kei-

nen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthaltsort zur Zeit der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch berech-

tigt, den Käufer an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen. 

10.3. Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwi-

schen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß 

des UN (CISG)-Kaufrechts sowie sonstiger, auch künftiger zwischenstaatlicher oder inter-

nationaler Übereinkommen. 

 

Stand November 2011 


